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1691 [n . Juli 10 . ] A
ENTSCHLUSS DER ZUENFTE DER STADT BASEL [IN ZUSAMMENHANG MIT DEN

BUERGERUNRUHEN]

Die Vorschläge , welche die Abgesandten [der Tagsatzung in Baden]
im Namen ihrer gnädigen Herren und Obern [Bürgermeister und Rat]
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am 10 . Juli 1691 "betreffendt die Mediation " der:  XII Orte und Zugewand¬

ten ausgearbeitet , seien ihnen unterbreitet worden.

"Weilen , dem Vertauth nach , Unsere g . H. und 0 . Klein Undt grossräth über die

bereits gethane Erkhtärung E . E . burgerschafft nochmalen die schon Zum öfftern

anerbotene Mediation der Lobt . 12 Und Zugewandten Orthen simpliciter angenom¬

men , wan gleich E . E . burgerschafft dass letstere mahl Vorgetragen worden,

dass besagte Mediation in so weith eingeschrangt , dass sie im geringsten

dass Vergangene nicht berüehren , sondern nur bloss allein Zu beytegung der

Zwischen beyden Räthen schwebendter , oder etwan sich noch fehmers hervor-

thuendter missverständtnussen , auch Corroberation Undt confirmation dess al-

bereith Verhandleten , oder fürbass beschliessendten bestehen solle , mit würck-

ticher benambsung der ienigen Vier HH. Ehrengesandten ", so müsse man nun

vernehmen , dass anstatt der 4 deren 8 erbeten worden seien , "die

Von Ihren hochen HH. Principaten Ihrer Eydten endtlassen , und dagegen Von

Unserem Standt mit einem Schidrichter Eyd belegt werderi sollen " . Dies sei

eine neue und nicht vorgesehene Wendung , welche der Bürgerschaft,
könne doch beim besten Willen von keinem Streit zwischen ihnen

und ihrer Obrigkeit gesprochen werden , höchst bedenklich erschei¬

ne . Deshalb wolle man ein für allemal deutlich erklären , "weiten

alte bürgerliche angetegenheiten Unserer lieben Obrigkeith atbereith über¬

geben , Und Von derselben der gewöhnliche Jahr Eydt würcktichen abgelegt wor¬

den , dessen einhatt fümembtich dahin gehet , ddss man den bürgeren alte Jahr

frey - gewöhn - Undt Gerechigkeiten Zu Kommen lassen , Und sie dabey schützen

Undt schirmen wolle , wobey es auch E. E . burgerschafft gäntztich bewenden lasst,

Und auf solch Zu Ihrer lieben Obrigkeith setzendtes steiffes Verträumen auf

iehweitiges ansinnen Ihren Eydt dess bürgerlicheri gehörsambes Zu praesti-

ren geneigt ist " . Daraus könne jedermann die ehrliche Gesinnung der Bürger¬

schaft Basels erkennen , und die eidg . Orte müssten einsehen , dass - gebe es

doch [in Basel ] zwischen der Obrigkeit und den Bürgern keinen Streit - weitere

Mediationen ihrerseits unnötig seien . Wollten aber der Kleine und der Grosse

Rat die Vermittlungsdienste der eidg . Orte dennoch in Anspruch nehmen , wolle

man dem von seiten der Bürger nicht entgegenstehen , mache jedoch zur Bedingung,

dass dies "Unseren freyen Und independirendten Standt . . . ohnschädtich"  sei.
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